
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Seestern-Pauly, Katja Suding, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/27717 –

Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Sprache ist das Fundament von Teilhabe und Integration sowie schulischem 
und beruflichem Erfolg von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Bundespro-
gramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ unterstützt das 
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend seit 2016 den 
Einsatz speziell geschulter Fachkräfte in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung (https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/).

Die Sprachförderung im frühkindlichen Alter ist auch nach Auffassung der 
Fragesteller ein wichtiger Baustein in der Sprachförderung insgesamt. Aber 
auch in schulischen Kontexten und beim Übergang von der Schule in eine 
Ausbildung oder den Beruf spielt Sprachkompetenz eine entscheidende Rolle. 
Frühkindliche Förderung, Bildungserfolg und Berufschancen sind eng mitei-
nander verflochten.

Die derzeitige pandemische Lage stellt Fachkräfte der frühkindlichen Bildung, 
Pädagoginnen und Pädagogen aber vor allem Kinder und Jugendliche selbst 
vor enorme Herausforderungen. Insbesondere Kinder und Jugendliche mit be-
sonderen Betreuungs- und Förderbedarfen sind durch Kita- und Schulschlie-
ßungen besonders in ihrer sprachlichen Entwicklung betroffen.

Aus Sicht der Fragesteller besteht Informationsbedarf darüber, welchen Stel-
lenwert die Bundesregierung der Sprachförderung entlang der Bildungskette 
bemisst, auf welche Daten- und Forschungsgrundlage sie ihre Einschätzung 
begründet sowie über die Maßnahmen und Initiativen der Bundesregierung für 
die Stärkung und Fortführung der Sprachförderung auch während der Corona-
Pandemie.

 1. Welchen Stellenwert misst die Bundesregierung der Kenntnis der deut-
schen Sprache für die Integration, den Bildungserfolg und langfristig für 
die Chancen auf einen erfolgreichen Übergang in die Ausbildung oder 
das Berufsleben von Kindern und Jugendlichen bei?

Die Bundesregierung misst der sprachlichen Bildung im Kindes- und Jugendal-
ter einen sehr hohen Stellenwert bei. Eine frühe, individuelle Sprachbildung er-
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möglicht es Kindern, die Welt zu verstehen, sich in ihr einzubringen und sie zu 
gestalten. Studien haben gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen einen erhebli-
chen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsle-
ben haben. Daher ist es wichtig, dass alle Kinder von Anfang an von guten 
(sprachlichen) Bildungsangeboten profitieren. Dies gilt besonders für Kinder 
aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund.

 2. Wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland haben nach Kenntnis 
der Bundesregierung Bedarf an Sprachförderung (bitte nach Bundeslän-
dern und Altersgruppen aufschlüsseln)?

Der Sprachförderbedarf im Vorschulalter wird in Zuständigkeit der Bundeslän-
der über verschiedene Instrumente erfasst. Aufgrund der zwischen den Bundes-
ländern unterschiedlichen Sprachstandserhebungsverfahren sowie der heteroge-
nen Erhebungspraxis ist eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern oder gar 
die Ausweisung eines deutschlandweiten Durchschnittswerts auf Basis der 
Sprachstandserhebungen der einzelnen Bundesländer nicht möglich. Es wird 
auf die Ausführungen im aktuellen Bildungsbericht 2020 verwiesen (S. 98f, 
einzusehen unter: www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildu
ngsbericht-2020/pdf-dateien-2020/bildungsbericht-2020-barrierefrei.pdf).
Unabhängig von den Erhebungen der Bundesländer geben deutschlandweite, 
repräsentative Elternbefragungen wie NEPS oder AID:A Auskunft: Im Jahr 
2017 gaben Eltern an, dass bei 22 Prozent der 5Jährigen ein Sprachförderbedarf 
festgestellt wurde (Quelle: LIfBi, NEPS, Startkohorte 1, 2017, Welle 6, 
doi:10.5157/NEPS:SC1:6.0.0).

 3. Liegen der Bundesregierung Daten und Erkenntnisse über die künftige 
Entwicklung der Zahlen sprachförderungsbedürftiger Kinder und Ju-
gendlicher vor (bitte erläutern)?

Über die zukünftige Entwicklung der Zahlen sprachförderbedürftiger Kinder 
und Jugendlicher liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 4. Welche Schlüsse hat die Bundesregierung aus diesen Daten und Erkennt-
nissen gezogen?

Um die Bundesländer bei der Sprachförderung von Kindern im Kita-Alter zu 
unterstützen, hat der Bund bereits 2011 das Bundesprogramm „Schwerpunkt-
Kitas Sprache & Integration“ aufgelegt. Darüber wurde bis 2015 die alltagsin-
tegrierte sprachliche Bildung für Kinder unter drei Jahren in bundesweit rund 
4 000 Schwerpunkt-Kitas gefördert. Es richtete sich insbesondere an Einrich-
tungen mit einem hohen Anteil an Kindern aus bildungs-benachteiligten Fami-
lien oder Familien mit Migrationshintergrund. Die Evaluationsergebnisse des 
Bundesprogramms belegen dessen positive Effekte (s. auch Antwort auf Frage 
Nr. 5). Alltagsintegrierte sprachliche Bildung konnte in den Schwerpunkt-Kitas 
verankert werden und wurde von den Bundesländern in ihren Bildungsplänen 
und teilweise mit eigenen Programmen aufgegriffen.
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Evaluation der „Schwerpunkt-Kitas“ 
wurde 2016 das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ ins Leben gerufen. Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ för-
dert die Bundesregierung seit 2016 die sprachliche Bildung als Teil der Quali-
tätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung. Das Bundesprogramm richtet 
sich vorwiegend an Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von 
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Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Das Programm ver-
bindet drei inhaltliche Schwerpunkte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, in-
klusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Bundesweit ist etwa 
jede zehnte Kita eine Sprach-Kita. Davon profitieren fast 500 000 Kinder und 
ihre Familien.
Damit auch Familien und Kinder, die bisher nicht vom System der frühkindli-
chen Bildung, Betreuung und Erziehung erreicht wurden, u. a. von der dort an-
gebotenen sprachlichen Bildung profitieren, wurde 2017das Bundesprogramm 
„Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ etabliert. Mit dem Programm 
fördert die Bundesregierung niedrigschwellige Angebote, die den Zugang zur 
Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten.
Für die Fortsetzung der beiden Programme „Sprach-Kitas“ und „Kita-Einstieg“ 
bis Ende 2022 stellt die Bundesregierung 420 Millionen Euro bereit.

 5. Von welchen Studien und/oder Forschungsvorhaben im Bereich Sprach-
förderung von Kindern und Jugendlichen hat die Bundesregierung 
Kenntnis (bitte für die letzten zehn Jahre unter Angabe des Titels, For-
schungsinstitut sowie Haupterkenntnissen aufschlüsseln)?

 6. Welche dieser Studien und/oder Forschungsvorhaben wurden von der 
Bundesregierung gefördert (bitte für die letzten zehn Jahre und unter An-
gabe der Höhe der Förderung aufschlüsseln)?

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Die frühkindliche Sprachbildung ist in der Forschung als bedeutsamer Faktor 
für kindliche Entwicklungsprozesse und Bildungschancen belegt worden. 
Sprachförderansätze für die frühpädagogische Praxis lassen sich dabei grob da-
nach unterscheiden, ob sie als additive Maßnahme neben dem pädagogischen 
Alltag speziell an bestimmte Zielgruppen gerichtet sind, oder als in den päda-
gogischen Alltag integrierte Aufgabe verstanden werden. Für Sprachförderkon-
zepte, die als additive Angebote konzipiert sind, zeigen bisherige Forschungs-
ergebnisse kein konsistentes Bild mit Blick auf ihre Wirksamkeit (u. a. Meta-
analyse von Egert und Hopf 2016). Forschungen der letzten Jahre weisen da-
rauf hin, dass alltagsintegrierte Sprachförderansätze, insbesondere auch für 
Kinder unter drei Jahren, Erfolg versprechen. Darauf aufbauend ist in den letz-
ten Jahren ein Wandel in die Richtung von Angeboten einer alltagintegrierten 
Sprachbildung zu beobachten, die ggf. durch additive Maßnahmen ergänzt wer-
den können. Einige Studien und Forschungsvorhaben sind der Anlage – ohne 
den Anspruch auf Vollständigkeit – zu entnehmen. Von der Bundesregierung 
geförderte Studien bzw. Forschungsvorhaben werden gesondert aufgeführt. 
Durch die Bundesregierung im schulischen Bereich geförderte Studien bzw. 
Forschungsvorhaben werden in der benannten Anlage ebenfalls aufgelistet.

 7. Von welchen Instrumenten der Sprachförderung in den Bundesländern 
für die Bereiche Frühkindliche und schulische Bildung hat die Bundes-
regierung Kenntnis (bitte nach Instrument und Bundesland aufschlüs-
seln)?

Die der Bundesregierung bekannten Maßnahmen der Bundesländer sind der 
Anlage des „Zwischenberichts der Bund-Länder-Steuerungsrunde im Bundes-
programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist”„ zu entneh-
men. Der Zwischenbericht ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://s
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prach-kitas.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Sprach-Kitas/Zwischenbericht_L
angfassung_final.pdf.
Eine Übersicht über die Aktivitäten zur Sprachentwicklungsbegleitung und die 
Maßnahmen der Sprachförderung in den Ländern findet sich außerdem im Bil-
dungsbericht 2020 (www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bild
ungsbericht-2020/bildung-in-deutschland-2020).
Im schulischen Bereich ist es eine Aufgabe der Bund-Länder-Initiative BiSS 
bzw. BiSS-Transfer, diagnostische Tools zu dokumentieren. Instrumente der 
Sprachförderung in den Bundesländern für die Bereiche frühkindliche und 
schulische Bildung finden sich unter: www.biss-sprachbildung.de/angebote-fue
r-die-praxis/tool-dokumentation/.

 8. Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die Sprachför-
derung von Kindern und Jugendlichen (bitte nach Maßnahme, Beginn 
der Unterstützung durch den Bund sowie Höhe der Haushaltsmittel auf-
schlüsseln)?

Im frühkindlichen Bereich unterstützt der Bund die Länder mit dem Gesetz zur 
Weiterent-wicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
zunächst bis 2022 mit rund 5,5 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung und zur Entlastung der Eltern bei den Gebühren. Die Länder ent-
scheiden selbst anhand ihrer individuellen Bedarfe, welche Maßnahmen sie 
konkret ergreifen. Für die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung können sie da-
bei aus einem Instrumentenkasten mit zehn Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 
des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes (KiQuTG) auswählen. 
Dazu zählt auch das Handlungsfeld „Förderung der sprachlichen Bildung“, auf 
dem Maßnahmen ergriffen werden können, die die alltagsintegrierte sprachli-
che Bildung stärken. Von dieser Möglichkeit haben bislang fünf Bundesländer 
Gebrauch gemacht (Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland). Die konkreten Maßnahmen der Länder können in 
den jeweiligen Bund-Länder-Verträgen zur Umsetzung des KiQuTG eingese-
hen werden: www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/mehr-qual
itaet-in-der-fruehen-bildung/das-gute-kita-gesetz/vertraege-mit-den-bundeslaen
dern/die-vertraege-mit-den-bundeslaendern-141192. Eine weitere Maßnahme 
im Bereich der frühkindlichen Bildung umfasst das Bundesprogramm „Sprach-
Kitas“, auf das in der Antwort auf Frage Nr. 9 näher eingegangen wird.
Im schulischen Bereich stellt der Bund im Rahmen der föderalen Aufgaben 
durch die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten die Grundla-
ge für eine gezielte Sprachförderung bereit (vgl. Antwort auf Frage Nr. 6). 
Sprachfördermaßnahmen werden damit indirekt unterstützt.

 9. Welche Bundesprogramme zur Sprachförderung existieren nach Kennt-
nis der Bundesregierung?

a) In welcher Höhe wurden diese Programme seitens des Bundes geför-
dert?

b) Wann wurde die Höhe der Förderung letztmalig angepasst?

c) Plant die Bundesregierung, diese Förderungen erneut anzupassen?

Die Fragen 9a, 9b und 9c werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusam-
men beantwortet.
Im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ fördert die Bundesregierung von 2016 bis 
2022 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der 
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Kindertagesbetreuung. In den Jahren 2016 bis 2020 investierte die Bundes-
regierung insgesamt 746 Millionen Euro in das Bundesprogramm „Sprach-
Kitas“. In den Jahren 2021 und 2022 werden noch einmal insgesamt 376 Mil-
lionen Euro bereitgestellt.
Für deutschlandweit etwa 6 500 Sprach-Kitas erhalten die Kita-Träger für die 
Stelle der zusätzlichen Fachkraft einen Zuschuss zu den Personal- und Sachaus-
gaben in Höhe von 25 000 Euro pro Jahr. Die Pauschale orientiert sich an einer 
Eingruppierung der zusätzlichen Fachkraft in TVöD S 8 b (Stufe 3) und deckt 
in vielen Fällen die Personalausgaben grundsätzlich ab. Darüber hinaus werden 
zusätzliche Fachberatungen gefördert, die Verbünde von zehn bis 15 Sprach-
Kitas begleiten und unterstützen. Die Träger der zusätzlichen Fachberatung er-
halten einen Zuschuss zu den Personalausgaben für eine zusätzliche halbe Stel-
le (Eingruppierung bei Anwendung des TVöD Sozial- und Erziehungsdienst in 
TVöD S17 bzw. bei Anwendung anderer Tarifwerke/ Entgeltvereinbarungen 
analog [im Sinne von vergleichbar] TVöD S17) sowie zu projektbezogenen Sa-
chausgaben und Gemeinkosten in Höhe von insgesamt 32 000 Euro pro Jahr.
Eine Erhöhung der Förderpauschalen im Programm „Sprach-Kitas“ ist seit Be-
ginn des Bundesprogramms nicht erfolgt und ist nicht vorgesehen. Bei der För-
derung der zusätzlichen Fachkraft und der zusätzlichen Fachberatung handelt 
es sich um einen Zuschuss, der die Finanzierung anfallender Mehrkosten durch 
die jeweiligen Träger voraussetzt. Die überwieg-ende Zahl der Träger stellt sich 
diesen Herausforderungen zu Gunsten der vielen Vorteile, die dieses Bundes-
programm für die qualitative Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen 
mit sich bringt.

10. Welche Auswirkungen der Corona-Pandemie sieht die Bundesregierung 
auf das Sprachniveau insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit 
Sprachförderbedarf?

Die Corona-Pandemie hat die sprachliche Bildung im frühkindlichen Bereich 
vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere die weitreichenden Kita-
Schließungen haben die Möglichkeiten frühkindlicher Bildung eingeschränkt, 
auch wenn die Erfahrungen im Bundesprogramm Sprach-Kitas zeigen, dass 
viele Einrichtungen Wege gefunden haben, zumindest den Kontakt zu den Fa-
milien zu halten. Belastbare Erkenntnisse zu Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Entwicklung des Sprachförderbedarfs liegen der Bundes-
regierung zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

11. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um Kindern und 
Jugendlichen mit Sprachförderbedarf während der Corona-Pandemie zu 
unterstützen?

Der Bund unterstützt die zuständigen Länder während der Corona-Pandemie 
u. a. durch die Fortführung der Bundesprogramme „Sprach-Kitas“ und „Kita-
Einstieg“ (vgl. die Antwort auf Frage Nr. 4) sowie durch die Fortsetzung der 
Investitionen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Damit werden auch die 
Rahmenbedingungen für die sprachliche Bildung gestärkt.
Mit dem 5. Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ stellt der 
Bund zusätzlich eine Milliarde Euro in den Jahren 2020 und 2021 zur Verfü-
gung, die für den Kita-Ausbau für weitere 90 000 Plätze, Baumaßnahmen zur 
Umsetzung der Hygienekonzepte oder die digitale Infrastruktur genutzt werden 
können. Darüber hinaus werden die Bundesprogramme „Sprach-Kitas“ und 
„Kita-Einstieg“ in den Jahren 2021 und 2022 fortgeführt. Dafür stellt der Bund 
bis zu 420 Millionen Euro bereit (vgl. die Antwort auf Frage Nr. 4).
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12. Von welchen Maßnahmen der Bundesländer zur Unterstützung der 
Sprachförderung während der Corona-Pandemie hat die Bundesregie-
rung über ihre strukturelle Zusammenarbeit Kenntnis erlangt?

Über Maßnahmen der Bundesländer zur Unterstützung der Sprachförderung 
während der Corona-Pandemie liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse 
vor.

13. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um Fachkräfte 
der frühkindlichen Bildung sowie Pädagoginnen und Pädagogen im Rah-
men der strukturellen Zusammenarbeit mit den Bundesländern eine Fort-
führung der Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen zu ermögli-
chen?

Die Bundesregierung unterstützt die Länder bei der Durchführung ihrer Zustän-
digkeiten mit den in der Antwort auf Frage 11 beschriebenen Maßnahmen.
Darüber hinaus wurde am 20. April 2020 die Online-Plattform des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestartet, die für alle 
Fachkräfte in der frühen Bildung zugänglich ist. Kern des Angebots ist neben 
Informationsmaterialien und Beispielen guter Praxis in der frühen Bildung die 
Lern- und Austauschplattform „Praxisanleitung digital“. Die dort eingestellten 
Selbstlernmodule haben das Ziel, den Lernort Praxis in Kindertages-
einrichtungen zu stärken und die Anleitung von Auszubildenden weiter zu pro-
fessionalisieren. Die Plattform richtet sich in erster Linie an Praxisanleitungen, 
Kita-Leitungen und interessierte pädagogische Fachkräfte.
Weiterhin fördert die Bundesregierung Initiativen der Stiftung Lesen, die Eltern 
und pädagogische Fachkräfte bei der sprachlichen Bildung ihrer (betreuten) 
Kinder unterstützt. Dazu zählt u. a. die Initiative „Vorleseideen für die Kita und 
zu Hause“, die im Wochenrhythmus einen Newsletter mit Medienempfehlun-
gen und Beschäftigungsideen verschickt. Diese richten sich explizit an pädago-
gische Fachkräfte, welche angehalten sind, die sprachanregenden Ideen an El-
tern weiterzugeben.
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